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Flurneuordnung Dirnaich-West 
Markt Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn 
 
Gz. B – V 7533  

Flurbereinigungsbeschluss 

Anlage 
4. Änderungskarte zur Gebietskarte M = 1 : 5 000 

A Entscheidender Teil 

1. Erhebliche Änderung des Verfahrensgebietes (Flurbereinigungsge-
bietes) nach § 8 Abs. 2 FlurbG 

Das mit Flurbereinigungsbeschluss des Amtes für Ländliche Entwicklung Nieder-
bayern vom 01.04.2014 Gz. B – V 7533 festgestellte und mit Beschlüssen vom 
27.02.2019 Gz. B – V 7533 geänderte Verfahrensgebiet Dirnaich-West wird nach 
§ 8 Abs. 2 des Flurbereinigungsgesetzes –FlurbG– geändert. 

Die Gebietsabgrenzung ist in der anliegenden 4. Änderungskarte zur Gebiets-
karte, die Bestandteil des entscheidenden Teils dieses Beschlusses ist, flur-
stücksgenau dargestellt. 

2. Anordnung der sofortigen Vollziehung 

Gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung –VwGO– wird 
die sofortige Vollziehung dieses Beschlusses angeordnet mit der Folge, dass Wi-
derspruch und Anfechtungsklage keine aufschiebende Wirkung haben. 

3. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach dem ers-
ten Tag der öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch eingelegt wer-
den. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim 
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Amt für Ländliche Entwicklung Niederbayern 
Dr.-Schlögl-Platz 1, 94405 Landau a.d.Isar 

(Postanschrift: Postfach 69, 94401 Landau a.d.Isar) 

einzulegen. Er kann auch per E-Mail mittels eines mit einer qualifizier-
ten elektronischen Signatur versehenen Dokuments unter der Adresse 

poststelle@ale-nb.bayern.de 

eingelegt werden. 

Sollte über den Widerspruch innerhalb einer Frist von sechs Monaten 
sachlich nicht entschieden werden, so kann Klage beim Bayerischen Ver-
waltungsgerichtshof in München, Postanschrift: Postfach 34 01 48, 
80098 München, Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München, erho-
ben werden. Die Klage kann nur bis zum Ablauf von weiteren drei Mona-
ten seit dem Ablauf der oben genannten sechsmonatigen Frist erhoben 
werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) 
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere In-
formationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen kön-
nen dem Internetauftritt des Bayerischen Staatsministeriums für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten unter www.stmelf.bay-
ern.de/rechtsbehelf entnommen werden. 

- Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in 
München nach Maßgabe der Internetpräsenz der Verwaltungsge-
richtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen 
erhoben werden. 

B Hinweise 

1. Offenlegung des Flurbereinigungsbeschlusses 

Dieser Flurbereinigungsbeschluss (Entscheidender Teil mit Rechtsbehelfs-
belehrung, Hinweise und Begründung) wird in den Gemeinden Markt 
Gangkofen und Gemeinde Bodenkirchen und den angrenzenden Gemein-
den Marklkofen, Markt Frontenhausen, Markt Reisbach, Stadt Vilsbiburg, 
in der Verwaltungsgemeinschaft Neumarkt-Sankt Veit (für die Mitglieds-
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gemeinden Egglkofen und die Stadt Neumarkt-Sankt Veit), in der VG Mas-
sing (für den Markt Massing), in der VG Falkenberg (für die Gemeinde 
Rimbach), in der VG Gerzen (für die Gemeinden Aham und Schalkham), 
in der VG Oberbergkirchen (für die Gemeinden Oberbergkirchen und 
Schönberg) und in der VG Velden (für die Gemeinden Wurmsham und 
Markt Velden) öffentlich bekannt gemacht (§§ 6 Abs. 2, 110 FlurbG, 
Art. 26 Abs. 2 und Art. 27 Abs. 2 GO). 

Eine Ausfertigung dieses Flurbereinigungsbeschlusses (mit einer Ausferti-
gung der Änderungskarte zur Gebietskarte) liegt vom Tag nach der Be-
kanntmachung an einen Monat lang in der o.g. Kommune zur Einsicht-
nahme für die Beteiligten aus (§§ 6 Abs. 3, 115 Abs. 1 FlurbG). 

 Dieser Beschluss sowie die Darstellung des geänderten Verfah-
rensgebietes können innerhalb von vier Monaten nach dem Zeit-
punkt dieser öffentlichen Bekanntmachung auch auf der Internet-
seite des Amtes für Ländliche Entwicklung Niederbayern auf der 
Seite Projekte in Niederbayern unter 

 

„Öffentliche Bekanntmachungen in Flurneuordnungen und Dorf-
erneuerungen“ eingesehen werden. 
(http://www.landentwicklung.bayern.de/niederbayern/132623) 

 

2. Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte 

Nur die neu zum Verfahrensgebiet beigezogenen Flurstücke betreffend: 
Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteili-
gung am Verfahren Dirnaich-West berechtigen, sind innerhalb von drei 
Monaten nach dem Zeitpunkt dieser öffentlichen Bekanntmachung beim 
Amt für Ländliche Entwicklung Niederbayern anzumelden. 

Werden Rechte erst nach Ablauf der Frist angemeldet oder nachgewie-
sen, so kann das Amt für Ländliche Entwicklung Niederbayern die bisheri-
gen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen (§ 14 FlurbG). 

3. Aufforderung zur Grundbuchberichtigung 

Nur die neu zum Verfahrensgebiet beigezogenen Flurstücke betreffend: 
Die Angaben über Rechtsverhältnisse an den Grundstücken erholt das 
Amt für Ländliche Entwicklung Niederbayern aus dem Grundbuch. Um 
Nachteile zu vermeiden, wird dringend empfohlen, die Eintragungen im 
Grundbuch zu überprüfen und erforderliche Berichtigungen zu beantra-
gen. Dazu genügt es in der Regel, den Grundbuchämtern die entspre-
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chenden Urkunden wie Erbschein, Erbvertrag, Testament, Zuschlagsbe-
schluss oder Enteignungsbeschluss vorzulegen. 

Grundbucheinsicht und Auskünfte sind gebührenfrei. Für die Berichtigung 
des Grundbuchs sind in bestimmten Fällen gebührenrechtliche Vergünsti-
gungen vorgesehen. 

4. Zeitweilige Einschränkungen des Eigentums 

4.1. Von der Bekanntgabe dieses Beschlusses bis zur Unanfechtbarkeit 
des Flurbereinigungsplans gelten folgende Einschränkungen: 

a) In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung 
des Amtes für Ländliche Entwicklung Niederbayern nur Änderun-
gen vorgenommen werden, die zum ordnungsgemäßen Wirt-
schaftsbetrieb gehören (§ 34 Abs. 1 Nr. 1 FlurbG). 

b) Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen, 
Kies–, Sand– oder Lehmgruben u. ä. Anlagen dürfen nur mit Zu-
stimmung des Amtes für Ländliche Entwicklung Niederbayern er-
richtet, hergestellt, wesentlich verändert oder beseitigt werden 
(§ 34 Abs. 1 Nr. 2 FlurbG). 

 Sind entgegen den Bestimmungen nach a) und b) Änderungen vor-
genommen oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so kön-
nen diese im Verfahren unberücksichtigt bleiben. Das Amt für Länd-
liche Entwicklung Niederbayern kann den früheren Zustand auf 
Kosten des betreffenden Beteiligten wieder herstellen lassen, wenn 
dies der Flurbereinigung dienlich ist (§ 34 Abs. 2 FlurbG). 

c) Obstbäume, Beerensträucher, Hopfenstöcke, einzelne Bäume, 
Hecken, Feld– und Ufergehölze dürfen nur in Ausnahmefällen, 
soweit landeskulturelle Belange, insbesondere des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege, nicht beeinträchtigt werden, mit 
Zustimmung des Amtes für Ländliche Entwicklung Niederbayern 
beseitigt werden (§ 34 Abs. 1 Nr. 3 FlurbG). 

 Bei Verstößen gegen diese Vorschrift muss das Amt für Ländliche 
Entwicklung Niederbayern Ersatzpflanzungen auf Kosten des Ver-
anlassers vornehmen lassen (§ 34 Abs. 3 FlurbG). 

4.2. Von der Bekanntgabe dieses Beschlusses bis zur Ausführungsan-
ordnung bedürfen Holzeinschläge in Waldgrundstücken, die den 
Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung übersteigen, der 
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Zustimmung des Amtes für Ländliche Entwicklung Niederbayern. 
Diese wird nur im Einvernehmen mit der Forstaufsichtsbehörde er-
teilt (§ 85 Nr. 5 FlurbG, Art. 16 des Gesetzes zur Ausführung des 
Flurbereinigungsgesetzes –AGFlurbG–). Das gleiche Verfahren gilt 
für die Erstaufforstung von Flächen, die aus der landwirtschaftlichen 
Nutzung ausgeschieden sind oder ausscheiden sollen. 
Sind Holzeinschläge ohne Zustimmung vorgenommen worden, 
kann das Amt für Ländliche Entwicklung Niederbayern anordnen, 
dass die abgeholzte oder verlichtete Fläche nach den Weisungen 
der Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungsgemäß in Bestand ge-
bracht wird (§ 85 Nr. 6 FlurbG). 

4.3. Wer den Vorschriften des § 34 Abs. 1 Nrn. 2, 3 oder des § 85 
Nr. 5 FlurbG (vgl. Nrn. 4.1. b, c und 4.2.) zuwiderhandelt, handelt 
nach § 154 Abs. 1 FlurbG ordnungswidrig. Ordnungswidrigkeiten 
können mit einer Geldbuße bis zu fünfhundert Euro geahndet wer-
den. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten – OWiG –. 

5. Weitergehende Informationen 

Weitergehende Informationen zur Ländlichen Entwicklung sind im Internet 
unter http://www.landentwicklung.bayern.de abrufbar. 
 

Informationspflichten nach Art. 14 Datenschutz-Grundverordnung 

Das Amt für Ländliche Entwicklung Niederbayern erhebt zur Erfüllung der 
dem Amt nach dem FlurbG zugewiesenen öffentlichen Aufgaben in der 
Flurneuordnung Dirnaich-West Daten der Grundeigentümer bei den zu-
ständigen Grundbuchämtern und Ämtern für Digitalisierung, Breitband und 
Vermessung. Verantwortlich für die Verarbeitung dieser personenbezoge-
nen Daten ist das Amt für Ländliche Entwicklung Niederbayern, Dr.-
Schlögl-Platz 1, 94405 Landau a.d.Isar, +49 9951 940-0, poststelle@ale-
nb.bayern.de. 

Weitere Informationen über die Verarbeitung dieser Daten und die diesbe-
züglichen Rechte der betroffenen Personen können der Internetseite  
http://www.landentwicklung.bayern.de/niederbayern/, Rubrik „Daten-
schutz“, „Weitere Informationen“, entnommen werden. Alternativ können 
die betroffenen Personen auch Informationen beim behördlichen Daten-
schutzbeauftragten (Amt für Ländliche Entwicklung Niederbayern, Dr.-
Schlögl-Platz 1, 94405 Landau a.d.Isar, +49 9951 940-0, daten-
schutz@ale-nb.bayern.de) erhalten. 



 

Seite 6 von 6 

C Begründung 

Die Einbeziehung der Flurstücke ist zur zweckmäßigen Durchführung der 
Flurbereinigung, besonders zur Erreichung einer besseren Flureinteilung 
und Wegführung und einer günstigeren Neuordnung der Grundstücke 
dringend erforderlich. 

Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Dirnaich-West hat der nach-
träglichen Änderung des Verfahrensgebietes zugestimmt. 

Die voraussichtlich neu am Verfahren beteiligten Grundeigentümer wur-
den nach § 8 Abs. 2 i. V. m. § 5 FlurbG über Zweck und Ziele der Flurneu-
ordnung, über die Abgrenzung des Verfahrensgebietes und über die zu er-
wartenden Kosten informiert. Die zu beteiligenden Behörden und Organi-
sationen wurden gehört. Sie brachten keine Bedenken gegen die Flurneu-
ordnung vor. Das Amt für Ländliche Entwicklung Niederbayern hält daher 
eine Änderung des Verfahrensgebietes für erforderlich und das Interesse 
der Beteiligten für gegeben. 

Damit liegen die gesetzlichen Voraussetzungen für die Änderung vor 
(§ 8 Abs. 2 i. V. m. § 4 FlurbG). 

Die Fläche des Verfahrensgebietes ändert sich von 182 ha auf neu 
317 ha. 

Landau, 23.08.2021 

gez. Hans-Peter Schmucker 
Amtsleiter 
 
 
 
 
 


